
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1997/9/16 3R290/97p
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.09.1997

Norm

LGVÜ Art2

LGVÜ Art16 Z1

JN §81

ZPO §454

Rechtssatz

Für Besitzstörungsklagen gegen Ausländer ist die Zuständigkeit jenes Gerichtes gegeben, in dessen Sprengel die

Störung erfolgt ist.

Entscheidungstexte

3 R 290/97p

Entscheidungstext LG Feldkirch 16.09.1997 3 R 290/97p
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